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Vorbemerkungen,
In der nachstehenden Abhandlung ist der techniısche Aus

TUC. „„‚promotor‘‘ beıbehalten worden, eine deutsche Überset-
WI1Ie Kırchenanwalt, Amtsanwalt, Rechtswart, Amtskläger

S. W, wIird als unzulänglıch und nıcht zutreffend abgelehnt.
Manche iremdsprachliche Fachausdrücke können ehben nıcht
adäquat Ins Deutsche ubersetzt werden.

Der kirchliche Gesetzgeber gebraucht Vo alters her bel
einer Ehenichtigkeitsklage den USATUC. „ACCUSUATE matrimon1um’”,
eine Ehe anklagen. Diese Ausdrucksweise geht zweiıfellos zurück
auf das Dekret Gratians on Causa 35 quaestio 67 Gratian
eine gefälschte Dekretale des Papstes Fablan aufgenommen hat
In dıeser Dekretale wiırd VOoO  e den Ehen unter Verwandten gC-
handelt un gesagt ‚„CGonsanguineos eXtiraneorum nullus MC
cuset‘‘. Es wIrd ler also eın strafprozessualer USdTUC. ange-
wendet qauf eın  x zıyılrechtliches Verhältnis. Die urzel 1eg 1m
römischen eCc. Man denke das ‚ACCUSATE inoffic10sum
testamentum , anklagen ein Testament, in welchem dıe
ıchten der 1€. die nächsten Angehörigen verletzt sind.
Privatrechtliche nsprüche werden 1ler 1mMm Wege des 1vV1lpro-
Ze55e5 1ın der oOrm der accusatıo eltend emacht. Es 1eg dıe
Idee zugrunde, daß wWwas Unrechtes geschehen ist Aus der
actıo ist eine accusatıo geworden.

Die Tätigkeit des promo({tor 1n Ehenichtigkeitspro-
ZesSsSenNn glieder sıch eılach
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a) er leitet den Prozeß durch seine Anklage e1n,

führt den Prozeß durch als Prozeßparteı.
ach der Eheprozeßinstruktion der de GCT.

vom 11L 1936 arı (AAS 28, 321) ist das Anklage-
recht des promo(tor doppelter Natur, 1e nachdem sich

eın impedimentum natura SUu publıcum handelt der
eın anderes impedimentum. Das Anklagerecht in CI-

sterer Beziehung beruht qui Gesetz (GIC 1971 2)
konkurriert mıiıt dem Anklagerecht der FEhegatten (6 1971

1) ist eın direktes., unmittelbares, selbständiges
Recht, Iso unabhängıg VO  — einer behördlichen Ermäch-
Ligung der einem behördlichen uftrage, unabhängıg
aher auch VO  o der Willensäuberung elInes Dritten,
P VOoO einer vorangehenden Denunziation. Dieses An-
klagerecht ist ber zunächst beschränkt auft die 1impe-
dimenta natura SU. publıca. Impedimenta natura SUl.

publıca sind dıejen1gen, welche qauti (Grund eıner qmt-
lıchen, öffentlich-rechtlichen, pflichtmäßigen Fintragung
jeden Augenblick 1n foro externo bewlesen werden kön-
NenN, Die weiıt überwiegende Mehrzahl der impedimenta
sınd impedimenta natura SUu  O9 publıca, daß Iso der
promo(tor neben den Ehegatten tast be1 jedem impedi-
mentum anklageberechtigt ist Vgl Irıebs, Eherecht
S 145

Ferner sıind impedimenta natura SU. ublica die-
jen1ıgen, deren KExıstenz notorisch ist (nach nalogıe der
notoriıschen Delikte 2197 entweder OTtO-
rietate 1UrIiSs der notorietate aCll, die Exıistenz des
betr. impedimentum ist durch eın rechtskräftiges Urteil
des Gerichts ach vorangeSaNSCNCIM Prozesse festgestellt,
der die KExistenz des betreffenden impedimentum ist in
dem betr. Kreıise, Ortschait tatsächlich bel allen
bekannt, daß eın Zweiılel normalerweıse unmöglıch ET-
chemimnt Die rechtliche Lage der notorischen impedimenta
un der impedimenta natura SU. publica ist die gleiche.
Auf diese Weise annn jedes impedimentum simplicıter
publiıcum der occultum, ]a uch eın impedimentum -
tura Su occultum einem impedimentum natura SUa

publicum werden, impedimentum impotentl1ae, 1M-
pedimentum Crimınıs. Wenn cs5 sıch hlerbeı einen
ehehindernden Konsensmangel der wesentlichen YForm-
iehler handeln sollte, S dürite die authentische Inter-
pretation der PIC VO I1l 1929 (AAS Z 171) ber
die Ausdehnung des Wortes impedimentum Anwendung
iinden gemäß dem Satz „Ubi eadem legıs ratıo, 1Dı eadem



egis dısposit1o. Wenn Z der seine Braut B durch
Schläge ZU Jawort gezwungen hat, un dieser atbe-

; s.ta_n_@ notorisch ist 1 obigen Sinne, ist der promo({iorzweifelsohne anklageberechtigt, als obh sıch ein
impedimentum natura Su  Q publicum handelte. Ferner
kann — den Parteien der VO Ordinarius e1gensdem Zwecke, das direkte Anklagerecht des promotorbegründen, eın Prozeß anhängig gemacht werden miıt
dem Begehren, die Existenz eines impedimentum 1m Ur-
teil testzustellen (Feststellungsurteil). Vgl Apoll. VI,Dieser Prozeß erscheint annn als eın Vorprozeß dem
Ehenichtigkeitsprozeß. Auf diese W eise kann 1ıne Par-
tel, welche nıcht berechtigt ist, ihre Ehe anzuklagen, doch
dieses Anklagerecht erreichen.

Die IM C 1990 erschöpfend angeführten impedimentasıind sämtlich natura Su”u publica. Daher kann der PIO-motor uch den excepti neben den (zatten Aan-
klagen, Iso nıiıcht bloß im ordentlichen Prozeß, SOIl
ern uch 1m summarıschen (vgl art 2278 1)

Liegt eın impedimentum natura SUu  Q publicum 1m
Sinne VOoNn VOTr, sondern eiIn anderes trennendes Ehe-
hindernıs, ist das Anklagerecht des promotor 1Ur e1nNn
indirektes, h.'es kann erst durch das Miıttel einer eım
ÖOÖrdinarius der romotor eingebrachten Anzeige (de,nuntiatio) begrün el werden. Zu dieser gesetzlichen Vor-
aussetlzung trıtt och eInNe zweıte hinzu, der promotordarf nämlich bloß dann anklagen, Wenn der Denunziant
des Rechtes entbehrt, die betr. Ehe NZUuklagen (art.2)

Der Denunzlant hat ach heutigem Recht eın
nklagerecht, se1 denn, daß Ehegatte ist (C 1971

ber uch WEeNN egatte ist, hat eın
Ankla erecht, wenn akatholisch ist 19028
AAS 20, 75) ber uch der katholische egattehat ke:  INn Anklagerecht, wWwenn impedimenti ist.

Wirkursache des trennenden Ehehindernisses 1971
1) Zu dieser letzteren gesetzlıchen Norm sind Trei

authentische Interpretationsentscheidungen der PIC e.-
Sangen, nämlich 11L 1929 (AAS 24 170),ach unter impedimentum nıcht bloß eın 1Im edimentum
proprie dictum verstehen se1l (c 7—10 . B. Bluts-
verwandtschaft, Schwägerschaft sondern uch eın 1M-
pedimentum Improprie dicetum (C 81—11 Z WC-
sentlicher Konsensmangel, wesentlicher Form{ehler) und
vom IL 1930 (AAS A 196), wonach der Ehe-



gatte, welcher aus ediment Ist un! deswegen seine_
Ehe nıcht anklagen kann, sS1e doch wenigstens dem pro-
motor denunzieren kann, und endlich VOo VIL 1933
(AAS 29, 3495), wonach die impedimenti actıya et
culpabilis se1ın musse. )Daraus folgt, die miıt Ge-
alt ZU Jawort gebrachte Ehegattin anklageberechtigt
ist, ebenso W1€ der Ehegatte, welcher die Bedingung g..
stellt hat, daß die Braut Jungirau sSe1l (vgl. Instructio art
z _” 2

Zu arı muß noch SS en hinzugefügt WeI-
den, der Gesetzgeber zwischen impedimenti
und nullitatis matrımon11 unterscheidet. Unfähir
ZUr Anklage ıst der Ehegatte, welcher schuldhafit den 1at-
bestand eines trennenden Ehehindernisses, sowohl PFrO-
prıe WI1Ie 1m roprıe dictum, gesetzt hat Es kommt nıcht
darauf A, a C die Rechtsfolgen dieses Tatbestandes
kennt ist mıiıt der verheıiratet, be eht Ehe-
bruch mıt der © und versprechen sıch die Ehe IUr
den all des Todes der heiratet die nach +»dem
ode der Die Ehe ist nıchtign impedimentum
CrTIMMNIS. Weder der och die können ihre Ehe _

klagen, da S1e den Tatbestand des impedimentum schuld-
haft gesetlzt haben Miıt der Einrede, daß S1e nıicht SEWL
hätten, daß eine solche Ehe nichti sel, werden s1e nıicht
gehört. Vgl Triebs, Eherecht 141 Unfähig ZU An-
klage ıst aber uch derjen1ıge Ehegatte, welcher den Tat-
hbestand des hehindernisses ZWar nıcht gesetzt hat, wohl
aher TOLZ Kenntnis des Ehehindernisses, also schuldhaft,

Pdie Ehe eingegangen hat der ist infolge einer
Krankheit impotent, ist darüber AaUusSs ıebl belehrt WOT -

ber dereN; trotzdem heiratet In beıden F3 len
klageunfähige (xatte seine Ehe denunzieren. Da die
Schuld ZWel Formen hat Vorsatz und Fahrlässigkeıt, S
berauhbht nıcht bloß die vorsätzliche Verursachung des
Tatbestandes des trennenden impedimentum der der
Nichtigkeit der Ehe den betr. Ehegatten des Anklagerech-
tes, sondern uch die fahrlässıge Verursachung.
heiratet seine Cousine Aus Nachlässigkeit unterläßht

die Dispens VOo hehindernis erbitten.
Der promotor ISE. WenNnn eın impedimentum na-

tura SU.:  5 publicum vorliegt, Substitut des Ehegatten, wWwW1e€e
das hervor eht AaUS art. 35 28 wonach der promo(tor ur

arl, WEeNnNn der denunzierende Ehegatte eınanklagen
Anklagerecht besıtzt, und WI1e das art 41 beweist, —-
ach der pPromo(tor eine nicht anonyme Denunziation



410 Triebs, Lose Blätter ZU kanonischen Prozeß.
rückweisen muß, wenn der denunzierende (Jatte das An-
klagerecht hat Man darf aber den Begriıff Substitut, Er-
satzankläger, nicht auffassen, als ob der promo(tor In
jedem €e; wenn eine Denunziation eINes nıcht anklage-
berechtigten Ehegatten vorlhiegt, die Anklage erheben
mu  € da der promotor unmöglıch sıch azu hergeben
kann, einem Khegatten, welcher die Nichtigkeit selner
Ehe verschuldet hat, och obendreıin ZUr Nichtigkeits-
erklärung der Ehe verhelifen. Der schuldige Ehegattedar{i nN1IC qauti dem Umwege ber den promo(tor das CI-
reichen, W as das (Gesetz ıhm persönlich verweigert hat
In dieser Beziehung sagt die authentische Entscheidung
der PIC VOoO VIL 1933 ad I daß der promo(tor In
solchen Fällen V1 munerı1s SU1 handle, ach gewlssen-hafter Auffassung selnes Amtes Der promo(tor soll siıch
also ach Kmpfang der Denunzlation gewlssenhait PrUÜü-
ien, ob nıcht 1Im vorliegenden Falle die gesetzliche Ver-
welgerung des Anklagerechtes eine sroße arte bedeute.
Bejaht der promo({tor diese Frage, soll 1Im Interesse
der aequıtas die Anklage erheben, da dem promotor als
Anwalt der salus publica der Kirche die Wahrung der
aequıtas obliegt. Man denke hilerbel den Prätor des
römischen Rechts Aus dieser Ausführung wırd klar, daß

sıch be]l dem Anklagerecht des promo(tor praevıa de-
nuntiatione eine Dispens handelt, eine Lok-
kerung eines Gesetzes, 1n einem konkreten Falle die
Härte des (zesetzes der vorlıegenden Umstände
miıldern. Dieser all wird esonders häufig vorliegen,
WeNn der betreffende Khegatte Akatholik ist, Iso eın
Anklagerecht hat un das hehindernis nıiıcht verschuldet
hat Auf diese Weise wird uch der 1m Dekret des
Vom 19028 vorgesehene Rekurs das ın vie-
len Källen überflüssig. Diese FEntscheidung der PIC be-
trılit das Anklagerecht des promotor ach vorausgegall-

Die Ehe-n Denunzlation, sgehört also 1971
instruktion zieht irrtuümlich diese Fntscheidung 1971
Sın2

ach diesen Ausführungen ist klar, daß der
promotor in beiden Fällen, sowohl bel impedimenta
natura Su publıca qls uch bel andern Impedimenten1Ure propr10 anklagt, nıicht lure alıeno, da seiner
Anklage nıemals einer Vollmacht bedartf.

Die Anzeige (denuntiatio) estehf darın, daß Je-
mand, welcher 1n der Kirche rechtsfähig ist („fidelis‘),
der lzuständigen kirchlichen Obrigkeıit eiıne Tatsache
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vertraut, Welche as bonum publicum der Kirche be-
rührt, daß Tür die Obrigkeıt VO  > Interesse ist, Kennt-
NISsS davon nehmen und eventuell die notwendigen Maß-
nahmen ZU. Schutze des bonum publıcum treften
ein gerichtlicher Prozeß angeordnet wird, steht dahın,
WIr  d einer angeordnet, ist der Anzeigende nıcht Prozeß-
partel, hat DUr die Handhabe ZU. Prozeß egeben. {Idie
Anzelge ist daher eın außergerichtlicher Akt, Sanz V1
schieden VO  e der Anklage.

ach Irüherem Rechte (vgl er Instructio
Vo VI 1883 1) {ahıg eine Ehe anzuklagen
he1ı den impedimenta 1UrISs publicı, bel denen Iso das DO-
un publicum 1n erster Linie 1n Frage stand, neben den
Ehegatten uch die Blutsverwandten und „quılıbet de
populo””. ach heutigem Recht (C 1971 und 2)
steht das Anklagerecht ur den (Jatten un:! dem promo({tor
Z auch nıcht einmal den Blutsverwandten. Die ent-
standene Lücke ist dadurch ausgefüllt worden, daß jeder
rechtsfähige Dritte (C S7/) eine Ehe eım Ordinarıus der
dem promo(tor Nn Nichtigkeit denunzieren kann
(€ FOZES Die Kirche mußte dieses Denunzlationsrecht
gewähren, da die Frage, ob eine Ehe U1g der nichtig
1st, STEeIis das bonum publicum der Kırche berührt (c
Dieser (Gedanke kommt ja uch schon bDel dem Au{fgebot,
welches neben anderen Bezeichnungen auch denuntiatıo
heißt, klar A Ausdruck (cC 1022 {l.)

Das ec ZUFE Anzeıige ist nıcht beschränkt qauftf
Katholiken wie das Recht ZUE Anklage, steht ber selbst-
verständlich DUr den (zetauften Die Ansıcht, daß den
akatholischen Christen das Anzeigerecht VO der Kırche
verweıgert wird, ist Irm1g, der esetzgeber dieses
ausdrücklich MmMuUSSenN, Sa nirgends. Eine
solche Beschränkung eines Rechtes von (jetauiten annn
INan nıcht durch Analogie der extensive Interpretation
konstruleren. Die Praxis mancher Konsistorien, einem
Protestanten das Anzeigerecht verweıgern, ist daher
ungesetzlich. Der Un tau{ite aber ann In der Kirche
keinen rechtlicherheb ichen Akt setizen, daher wırksam
nıcht denunzileren.

Wird eine rein akatholische Ehe Nichtigkeit
denunziert, beachtet ach der heutigen Praxis die
Kirche 1Ur ann dıe Denunzılation, WEeNl das Interesse
eines Katholiken In Frage kommt, wWwWenn einer der
geschiedenen protestantischen (Jatten einen Katholiken
heiraten will der bereıits standesamtlich geheiratgt hat
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stverständlic bleib rotz dieser Praxi der dogma-41 A SE  che Inhalt des 1eser  ührt. Es ist1960 unbe nıicht nötf1g,daß der Anzeigende eın persönliches Interesse der
Nichtigkeit der betreffenden Ehe nachweist (wie P

FErbschaftsansprüche), weiıl sich 1er nıcht das
bonum prıvatum, sondern das bonum publicum han-
delt 1e Worte „reliqui omnes‘“ In 1971 Sind Iso
nıcht unbeschränkt, nıicht absolut verstehen.

DDas Recht ZU  b Anzeige ann einer schwer Ver-
bindlichen flic werden, WENN die Nichtigkeit eiıner
Ehe publik ist und schweres Ärgernis erregt. ber uch
WeNn das bonum prıvatım auf dem Spiele steht, wırd die
Anzeige pflichtmäßig, WEeNN we1ß, wenlgstenseinem der (1atten die Nichtigkeit der Ehe bekannt ist

Das hatte 1931 qut eine Anfragedes Bischofs VON Berlin entschieden, daß, wenn eine rein
protestantische Ehe Von einem Katholiken, welilcher einen
der geschiedenen Gatten heiraten wiıll der bereits stan-
desamtlich geheiratet hat, Nichtigkeit denunziert
wIrd, 1n jedem einzelnen Kalle vVoO die Vollmacht
ZUr Instrulerung des Nichtigkeitsprozesses erbitten se1

gl rch 112 154) Dieses partıkuläre Reskript ist durch
1e Eheinstruktion VOIN 111 1936, welche geme1nn-rechtliche Wirkung hat un welche VO  - dieser Rekurs-

pflicht nıichts erwähnt., erledigt (CDer promotor muß außer der Prüfung der rage,oh die durch das Gesetz bewirkte Verwei des
Anklagerechtes ıne sroße Härte bedeute (vgl hben 9)noch außerdem prüifen, ob der In der Denunziation.
egebene Nichti keitsgrund eiIn kanonischer sel, und -ob
1e angebotenen eWwelse die behauptete Nichtigkeit glaub-haft machen. Verneint der promotor diese Fragen,wird die Denunziation brevı INanu ablehnen, Iso

keine Anklage erheben. Der protestantische hat
mıt der katholischen vereinbart, die Kinder akatholisch
tauien un erzıiehen lassen. Hıer liegt eine condicı0
turpıs NOT; welche ach 10992 als nıcht beigesetztgilt, der promo({tor wırd brevi INanu die Denunziation
zurückweisen. Fühlt sıch der Denunziant hierdurch De-
schwert, hat eiIn Recht qu{f Rekurs den Bischo(l.
Bejaht der Oomotor obıge Fragen, erhebt qalso An-
klage eım ONsistor1um, sSte be1 diesem pPrü-ten gemä 1708 2 oh die Klage substanzliert S@e1I der
nıcht egen die Abweisun der age steht dem pPrFO-motTtfor WI1e jedem. anderen Klager der Rekurs dieI4 Ipstanz (C 1709 3)



10 Die Denunzıatıon soll schriftlich eingereicht
den, 1ne Protokall mündlich abgegebene Denunziation
ıst 1m esetz nicht vorgesehen (art 41 1) ber unter
Umständen zugelassen (c 1707 1) Der promo(tor soll
den Denunzianten persönlich vernehmen, eine gee1g-
eie Grundlage t1ür seine Anklage gewmmnen. Nur unter
Danz besonderen Umständen kann VO  n der persönlichen
Vernehmung des Denunzlanten, falls diese unmöglich ist,
Abstand:22 werden, WCNN ach dem Urteile des
Bischoi{is die schriftliche Denunzlation 1üur sich allein g'-
NOMIMNCIL, eine geeignete Grundlage ZUTr Finleitung des
Prozesses bıetet Es sollen ber uch in diesem Falle
zweckentsprechende, anderweıltige, aufklärende Nach{ior-
schungen angestellt werden.

Dem GIC entsprechend (c 1645 und 19497 2)
hbleiben aNONYME, EeZW. pseudonyme Denunzlationen
berücksichtigt, se1 denn, daß s1e ZU W esen der Sache
etwas beıtragen, P durch ngabe VO  m posıtıven und
wichtigen Beweisen (art. 41 2) Wenn e1in Dritter die
Nichtigkeıit einer Ehe denunzlert hat, soll der PFO-
motor prüfen, ob die Denunzlation durch die angebote-
Nen Bewelse die Nichtigkeit der Ehe wahrscheinlich
macht Ist das nicht der Fall, wird der promo(tor über-
haupt keine Anklage erheben: ıst aber der Fall, wird
der promo({tor den Denunzlanten vorsichtig eiragen. Je
ach dem Ausfall dieser Beiragung wird der promotor
sich entscheiden haben, ob die Ehe officı0 All-

klagen soll, vorausgesetzt natürlıch, die 1n arı
un vorgesehenen Voraussetzungen vorliegen, der aD

die Gültigmachung der Ehe betreiben soll (art A1 5}
Wenn der promotor diıe Anklage erhoben hat auf

Grund einer ıhm eingereichten Denunziation, Iso auf
Antrag, und muß dann die TIahrun; machen, daß
belo worden ist, der daß AaUus anderen Gründen die
Ankla haltlos ist, muß seine Ankla zurückziehen]art 41 Wenn aber die Anklage feh Ü ist jedem

(C 1970, vglEhenichtigkeitsprozeß der Boden entzoge
art Daher sagt uch art 46, daß bel dem iderruf
der Anklage durch den promo(tor das Amt des Advokaten,
welcher VOoO  m der nıicht klageberechtigten Parteı bestellt
worden ist, VO  - selbst erlischt. Es ist selbstverständlich
gleich, Wanlı, 1ın welchem Stadıum des Prozesses,; der DI:O*
motor seINe Klage zurückzieht, ob solort ach der RE
hebung der Anklage der später, also schon im Laufe des
Prozesses, wW1e€e das aus den Worten des 1970 hervor-
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geht: „Cognoscere aut definire.“‘ Der Gerichtshof wIird 1n
diesem Falle einfach eın Dekret erlassen, daß der Pro-
zeß der durch den promo(lor erfolgten Zurück-
nahme der Anklage eingestellt werden muß

In art. 41 heißt C5S, daß der promotor seine An-
klage zurückziehen MUSSe, WEeNnN ihm nachher ZUTr ew1ß-
heıt geworden ist, daß die Anklage haltlos s@e1. Kıs wıird In
keiner W eise sa qauf welchem Wege dieser
Gewißheit kommen mMu Das ann geschehen durch Miıt-
teılung drıtter, durch Mitteilung des Gerichts der durch
e1genes Nachdenken Es ist daher Sanz wıllkürlich
9 daß dem promotor VO Gericht die Akten tort-

aufend zugeschickt werden mühßhten, damit eventuel!l
seine Anklage zurückziehe. (1anz phantastisch ist C A US
der hben angeführten Ansıcht och die Folgerung Z1e-
hen, das Verfahren des Gerichtes überhaupt nıchtigsel, WCN1) das Gericht dem promotor nıcht tortlaufend dıe
Akten zuschicke.

j& Der KRechtsgrund 1Ür das Anklagerecht des PFO-motor In FEhenichtigkeitsprozessen hegt 1n der Natur des
Amtes des promotor. Der promoltor ist eine VO Rıchter
verschiedene un VO Rıchter unabhängige nstanz mıt
der besonderen Aufgabe, die Gesetze schützen, ihre
Anwendung überwachen das gılt besonders uch
Tür die Prozeßgesetze un Sanz allgemein die sqalus
ublica der Kirche repräsentieren. Wenn daher das
NUmMmMm publicum der Kirche ın Frage kommt, ist der
romolor Platze un trıtt ıIn Tätigkeit. Sehr instruk-

{1LV ist 1793 2 gesagt wird, hbe]l der Auswahl
der Sachverständigen die Parteien geiragt werden sollen,
7/enn sıch das bonum prıyatum handelt, eıne

prıvata; dagegen muß der promo(lor geiragt WEeI -
C WECeNN sich das bonum publicum, eine

publica handelt. Nun ann die salus publiıca der Kıirche
Iordern, daß das and einer Weihe Lür nıchtig erklärt
werde, der promotor iıst 1er diejenige Instanz, welche die
eventuelle Nichtigkeitserklärung der Weihe betreibht.

der nımmt priesterliche Funktionen VOT, ber
seine Priesterweihe bestehen ber ernste und begründeteZweilel.

Ebenso lıegt die Sache, Wenn eın Majorist eine Frau
geheiratet hat, der eın Onkel seine Nichte, der WEeN1)
SONS eın impedimentum natura Su publicum vorlhegt.Entweder ist eiIne solche Verbindung schon publik der
kanq jeden Aqgenblick publik werden, entweder 1st
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schweres Äfgernis be1 den Gläubigen schon vorhanden,
der die (Gefiahr eines solchen droht jeden Augenblick.
Hier ist der promotor der berufene Vertreter und Anwalt
der salus publıca der Kirche mıiıt der Au{igabe, durch Kr-
hebung der Anklage die Nichtigkeit eıner solchen Ehe
herbeiızuführen. Die angeführten Fälle betreffen das Zivil-
recht,; 1m näheren das ecCc. des Personenstandes. Die
Hauptaufgabe des promotor hegt aber 1m Strafiprozesse,

die durch Verletzung eines (Gesetzes verursachte
Schädigung der salus publica Z Sühne bringen hat;
den Delinquenten Iso der Bestrafung zuzuilühren hat

Artikel der Eheinstruktion stellt den (1e-
jensatz des Anklagerechts des promo({tor bel impedimenta
natura SUu|ul.  aw publica und he]l andern Impedimenten dar mıt
den Worten „absque denuntiatione“ un „pPraevıa denun-
tiatıone””, das ist nıcht korrekt: ennn uch be1 den impe-
dimenta natura Su publica annn tatsächlich eine Denun-
z1i1atıon vorausgehen. Der Gegensatz ist vielmehr der, daß
bei den ImMp natura Su  <U) publica die Denunzilation keine
gesetzliche Voraussetzung A Erhebung der Anklage ıst,
während 1es bel den anderen Impedimenten der Fall ist.
AÄAm besten wırd der Gegensatz des Anklagerechtes es
promotor bel impedimenta natura sSU publıca und des
Anklagerechtes be1 andern Impedimenten durch die ın
allen Rechtsordnungen übliche Gegenüberstellung:
offic10 ad instantıam partıs, VO  65 mts qutf
Antrag der Partei gekennzeichnet, f 1Im GIE 1663,

iın der Instruktion der EDp eft Reg,
VI 1880 11 „Processus instruntur officıo qut 1n

sequelam supplicıs ıbelli.“ Leıder ist diese JT erminologıe
ın der Eiheinstruktion nıcht verwertel, 1Ur im Artikel 75
wird VO  > der age des promotor olficıo0 SCSPFO-
chen. Der Gegensatz azu ıst die Anklage praevıa denun-
tlatione, der nıcht klagberechtigte Fhegatte der eın
dritter denunziert mıt der Bıitte der mıiıt dem Antrage,
die Nichtigkeit der Ehe herbeıizuführen.

Es ist 1n der Eheinstruktion nıcht esagl, quf
weilche Weise der promotor VO  w einem impedimentum
natura Su publicum Kenntnis erhält. Bereıts ben
ist 9 der promo(tor uch durch eine Denunzia-
tion Kenntnis erhalten kann, die Denunzlation ist ler
aber nicht, das nochmals wilederholen, gesetzliche
Prozeßvoraussetzung. Wiıe uch SONST, steht uch 1ler der
Anzeige eines Einzelnen die Tama gleich (vgl 1939 1)Hier kommt die fama natürlich nıcht qls Beweılsmittel ın
Betracht, sondern NUur als Miıttel ZUFE Kenntnisnahme.



GI schreibt vor (c 1578), de Bischof ın
er Regel die Führung eines Prozesses einem Bischöf-lichen Gerichte, bezw seinem Offizial überlassen soll,Iso nıcht selber hilerbei tätig werden- soll Dieselbe Be-stimmung liegt dem art zugrunde, wonach der Bischof,uch WEeNnN be1l ıhm die Denunziation eingegangen ist, dieAnklage N1ıC selber erheben soll, sondern dies dem PTFO-motor zuwelsen soll Die zugrunde liegende Rechtsidee

ist, daß die bischöfliche Autorität nıcht gelährdet Wer-
den soll

Liegt eın Impedimentum natura SUu publicum
VOT, klagt der promo(tor OTficI0 die Ehe Das ist
aber nıiıcht verstehen, als obh das jedemtun mu  €, W1e der '‘defensor nach dem Nichtigkeits-urteile VO  — mts die Berufung einlegen muß Hs
greiıft 1ler 1965 Satz ein, wonach die (Gatten einer
solchen Ehe geeigneter W eise durch den geistlichenRichter der ler durch den promotor dazu gebracht WeTl-
den sollen, ihre Ehe Iti machen. Die Gült;
machung geschieht bekanntlich entweder in ordentlicher
Form durch gesetzmäßhige Beseitigung des Hindernisses
und nachfolgende Erneuerung des Ehekonsenses der
außerordentlicher Form durch die Sos sanatıo 1ın radice.

Iriebs, erecC 751 {f., 760 Zugrunde lıegt ler
der Wille der Kirche, die einmal geschlossene Ehe solangeWI1e möglich aquirecht zu erhalten

Ks gıbt ber och einen anderen Fall, WO der f>ro-motor TOLZ der Kenntnis, daß eın impedimentum natura
Sua publicum vorlıegt, die Ehe nıcht anklagen wird, das
ist der Kall der SOoS. Dissimulation. Vgl riebs, Eherecht
154 Wenn beide Ehegatten ona fide SINd, das Hindernis
tatsächlich nicht publik ist un aller Wahrscheinlichkeit
nach nıemals publik werden wird, Iso VO  e Ärgern1skeine ede sein kann, dissimuliert die Kirche eın solches
Hindernis, vorausgesetzt, daß keine (1efahr für das SEeE-
enheil weder der Gatten och dritter Personen vorliegt.In einem solchen all sieht die Kirche das Hindernis und
sS1ıe ‚ Nn1C (videt el NO  a} videt), ein solcher all wird
außerordentlich selten SEIN.

uch der Staatsanwalt ist nıcht etwa durch das (1e-
seiz verpilichtet, eine Ehe eines 1mM BGB angegebe-
Nnen trennenden Ehehindernisses anzuklagen,nicht anklagen, besteht für ihn eın gesetzlicher WwWan
ZUTC Anklage. Der gewöhnliche Fall lie bei der Bigamie
VOTL. ist mıt der bürgerlich gültig verheirafcet‚ C hel-
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rate bei Fortbestand dieser Ehe bürgerlich die wıird
Bigamie verurteilt. Hier wırd der Staatsanwalt die

Ehe H anklagen Interesse des Staates, welcher das
Prinzıp der Monogamie hat, ber eın Zwang ZUFr Anklagehesteht Nn1C

Eine besondere Regelung des Anklagerechts des
promo({tor bez FEhenichtigkeit bieten die art. und
der Instruktion.

a) art unterstellt den Tatbestand, daß ein eINSE!-
tiger, EeZW. zwelseltiger er nıcht vertraglicher) Vor-
behalt der (Jatten e  n das Wesen der Ehe gemacht WOT -
den ist (c 1086 2) der daß eine vereinbarte Bedingundas W esen der Ehe vorhiegt (C 10992 B 2) Vgl
Iriebs, Eherecht 485 Denunziert ein Gatte die ich-
tigkeıt dieser Ehe, ist dem promotor verboten, An-
klage erheben. Der promo(tor wird vielmehr angewle-
SCIL, be]l den (Jatten alles aufizubieten, den siımulıerten
Konsens einem wahren ONSeNs gestalten. Es liegtler Iso eine Ausnahme VON arı AFÜLES Dieses
Anklageverbot ist außerordentlich begrüßen, da in
unseren JTagen die Sımulation eım Eheabschluß qußer-
ordentlich häufig ist Der häulgste Fall ıst der Ausschluß
der Unauflöslichkeit der Ehe, INa  e} wıiıll eine Zeıitehe, eine
Probeehe.

Es kommt VOT, daß eın Vater seinem heiratsfähigenSohne den Rat g1bt, VOr der Irauung VOLr Zeugen einen
Vorbehalt 1im Sinne des 1086 machen, damit,

die Ehe nıcht ach Wunsch verläulit, eın kanon1t1-
scher Nichtigkeitsgrund sofort egeben ist, und der Be-
WEeISs gesichert ist, un ach ZWEeI Nichtigkeıitsurteiulen eine
kirchliche Wıederverheiratung möglıch ist. Man wird

müssen, daß 1n solchen Fällen diese Nichtigkeıits-klage des kanonischen Rechts sıch nıcht viel VOoO  > der
Scheidungskla des bürgerlichen Rechts unterschei1idet.
Was soll die irche solche Machenschaiten tun?
Die Kirche annn nicht einiach w1e der Staat eine solche
Simulation, eın tactum internum, ignorleren. W enn nam-
liıch eın Nupturient mıt Wissen und Willen ausdrücklich
durch einen positıiven Willensakt bei der kirchlichen
Kheschließung einen Wesensbestandteil des Eheschlie-
Bungsvertrages ausschließt, kommt für ın VOor ott
und seinem (1ew1lssen eine gültige Ehe nıicht zustande.
Wenn qlso mıt dem anderen Ehegatten In einer sol-
chen Ehe lebt, ist In ständiger (elahr der schweren
Sünde Die Kırche, deren oberster Grundsatz ist „Ddalus

„ Theol.-prakt. Quartalschrift.“ 11L 1937.



aru SUDL ht ruhil ehen:
Entweder muß de betr. Gatte Rra ) 1 D  den simulierten Konsens

einen wahren kanonischen „ umwandeln, der aher
die Ehe muß Tür nichtig erklärt werden, un die
(zatten ussen sıiıch iIrennen. Tut ber die Kırche das
letztere, trıumphıert die gemeıne Lüge und Heuchelei,
welche der betreffende (zatte bel der kirchlichen JIrauung

ESANSECN hat Iheses ann ber unmöglich 1m Sınne der
Kirche hlegen. Es bleibt daher, diesem modernen
hel wirksam steuern, nıchts anderes übrı1g, qals daß
die Kıirche Anklage un Prozeß 1n einem solchen FKalle
möglichst versperrTt un unmöglich machen sucht
Diesem Zweck diente bereıts die extensiıve Interpretation
der PIC vom 1888 1929 1971 1, wonach
eın Ehegatte vVvon der Anklage seiner Ehe ausgeschlossen
ıst nıcht bloß, WCNN aktıve un schulchafte Wirk-
ursache eINeEs impedimentum proprıe CLUmM ist, sondern
uch elnes impedimentum improprie dictum, W1€e Kon-
sensmangel un wesentlicher Formmangel. Vgl Triebs,
Eherecht 4A58 Da hber ach einer weıteren Entschei-
dung der PIC VO Il 1930 ein solcher Gatte seiıne
Ehe, WenNnn uch nıicht anklagen, doch dem promo(tor
denunzleren kann, War dem bel doch nicht Sanz 90-
geholfen, eın solcher (zatte versuchte ann aut dem Um:-

ber den promotor durch Denunzılation die ich-
t1 keitserklärung seiner Ehe erreichen. Da bringt 1980881
arı der Instruktion NeEUEC Hilfe, indem dem PFO-
motor verboten wird, auf (Grund einer Denunzlation mıit
solchem Inhalte die Ehe anzuklagen. Das ist tatsächlich
das einzıge wirksame Mittel, der schändlichen 1mu-
latıon steuern, daß nämlich der simulierende (ıatte

nıcht ZU Prozesse und einem ich-überhaupttigkeitsurteil kommt, daß eine kirchliche Jleder-
verheiratung ausgeschlossen ist

Nur unter Sanz besonderen Umständen ist eute
noch möglich, daß der promotor bei Simulation aul
Grund einer Denunziation anklagt. des art zählt
folgende 1er Voraussetzungen auf, welche kumulatıv
vorliegen müssen: Die Simulation muß publik OIL-
den se1n, b) die Gläubigen mussen unstreıtig bereıts AT-

rNnıs ge haben, der Simulant muß nach demSrteil des Bischoi{fs auirıc tige Reue über se1ın schänd-
liches Handeln gezeigt haben, die Simulation muß
durch die angebotenen Beweilse derartıg se1n, daß der
Prozeß mıt einem Nichtigkeitsurteil aller Wahrschein-
lichkeit ach enden muß Liegen diese gesetzlichen Vor-



qussetz en vo moftor CSCH,
Amts wegen eiıne solche FEhe anzuklagen und den Proze
als Prozeßpartei durchzuführen. Der Gesetzgeber siehannn eine solche Ehe A als ob ler eın impedimen-
1um natura SsSul publicum entgegengestanden hätte Die
Worte ‚531 matrımon11 nullitas publica evaserıt" deuten
darauf hın, daß das impedimentum eın impedimentum
publicum seın mUusse, nıcht im Sinne der hblaßen Bewels-
harkeit (c 9 sondern ım Sinne der publiciıtas Tactı,

daß die Simulation dem Publikum hbekannt[den ist. Vgl Triebs, Eherecht 146
ber nıcht bloß bel Sımulation soll der schuld-

hafte (zatte N1IC seinem Ziele kommen, nämlich Zzu
einem Nichtigkeitsurteile und eventueller späterer kırch-
liıcher Wıederverheiratung, sondern uch 1n anderen Fäl-
len, ein (Gatte das trennende hehindernis aktıv un
schuldhaft gesetzt Hat. EeZW. wen1gstens die Nichtigkeitder Ehe selber verschuldet hat Der Gedanke, daß nle-
mand VO  >3 seiner Schlechtigkeit uch och Vorteile haben
soll, liegt auch ler zugrunde. Das Anklagerecht des PFO-
motor auf Grund einer VO  — dem schuldigen (zatten ein-
gereichten Denunziation ist beschränkt qu{t einen VO
(1esetz umschriebenen Tatbestand. Das betreffende
impedimentum mMu. nämlich publik geworden sein im
Sinne der publicitas tactı Die LÜr die Kxistenz des 1M -
pedimentum angebotenen Beweise muüssen derartig se1n,
daß die Eixistenz des .impedimentum 1m Ernste nicht mehr
bezweiflelt werden kann; muß tatsächlich Ärgernis beli
den Gläubigen entstanden se1n, dessen Beseitigung ach
dem Urteile des Bischofs die salus publica der Kirche
erfordert: eine Gültigmachung der Ehe ist unmöglıchweder ım ordentlichen Wege och 1n der Form der Sana-
10 In radice. uch l1er sieht der Gesetzgeber die Sache

als ob der betreffenden Ehe en impedimentum
natura SUa publicum entgegenstehe. Daher ist der PI’O-
motor zweifellos uch officio verpflichtet die Anklage
ZU erheben und den Prozeß als Prozeßpartei durchzu-
tühren, obschon das nıicht ausdrücklich gesagt ıst Aus
der Fassung des art folgt, daß,- wenn der gesetzlicheTatbestand nicht vorliegt, der promotor keine Anklageerheben darf Insofern lıegt uch 1er eine Ausnahme
VO  am} art VOT. ist mıiıt der verheıiratet,

begeht mıt der ebruch, und beide versprechen
sich die Ehe tür den all des Todes der Die stirbt,

heiratet die (& die Ehe ist unglücklich, daher begehrt
ndenE A RN der die Nichtigkeitserklärung des trenne
DE
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impedimentum Crimınıs. Das Recht ZUF Anklage ist ihm
versagt, aber ann denunzileren. Der promo({tor
abher nicht anklagen, sel denn, daß der 1m art
schriebene Tatbestand vorliegt.

Der Gesetzgeber Sa nıchts ber das Verhältnis
der Anklage ZUT Durchführung des Prozesses, ob Iso eın
notwendiger Zusammenhang besteht der nıcht Er über-
läßt die Erörterung der Frage der Wissenschaftit. Die
Wissenschaft annn aber 1Ur subjektive Folgerungen qU1-
stellen, welche TÜr die Gerichte nıcht verbindlich SINd.
EKs gilt der Satz „JTantum valent, quantum probant.”
Fıniıge Gerichte nehmen die wissenschaittlichen Ergeb-
NnısSsSe A andere lehnen S1e ab

Über das angedeutete Verhältnis 1äßt sich folgendes
N:

a) Wenn eın klagberechtigter egatte seine Ehe
ag eiInNes impedimentum, welches nıcht natura
Sul publıcum ist, hat uch den Prozeß durchzufüh-
KOH: Der promotor dar{i ler nıcht einmal die Anklage
erheben, WEeNnNn dieser (Jatte ihm das Hindernis anzeısgen
würde. ler liegt die Durchführung des Prozesses bloH
1m Interesse der klägerischen Parteı Das Aktenrubrum
lautet FEhenichtigkeit ame des Klägers)

ame der Beklagten).
Wenn der promo({tor oificıo0 anklagt, führt

uch den Prozeß durch, rıng dem (rerichte die Be-
welse, das Urteil muß iıhm VO  m mts zugestellt WEeI-
den, legt erufung e1In, WEeNnN das Gericht die Ehe Tür
gültıg erklärt hat B 5. W. Der promo({tor ist Iso die eine
Prozeßpartel, die andere Prozeßpartei sınd die beiden
Ehegatten (vgl art Das Aktenrubrum lautet: prO-
motor un die Namen der beiden Ehegatten).
Kıx offic1ıo klagt der promo(tor be1l allen impedimenta
natura SU.  Q publica un ın den Fällen der art un
Hiıer ist die salus publica der Kırche engagıert, daher
auß der promotor VO  a mts anklagen und die Ehe
NVOINl mts durch den Prozeß Z Nichtigkeıit T1N-
genNn Dieses Offizıalprinzıp zeigt seine stärkste Wirkung
ım art 71 ach diesem arı muß der promo(tlor dem
defensor vinculi die einzelnen Punkte ZU Fragestellung

die Parteıen, Zeugen und Sachverständigen vorlegen,
der defensor mMUu diese einzelnen Fragepunkte respek-
tieren un ıIn seıinen, dem Riıchter versiegelt und a
schlossen vorzulegenden Interrogatorien verwenden, hne
daß ıhm aber das Recht zusteht, die einzelnen Punkte



Tü?bg" Lose Biätfcér;‘ 'ztim kän6niäqhgh' ProzeB.  421  des promotor eigenmächtig abändern oder durch an-  dere zu ersetzen. Das Recht des defensor wird also ge-  radezu verkümmert, der favor matrimonii tritt zurück,  weil die Kirche wegen des Seelenheiles der Gläubigen  ein größeres Interesse daran hat, eine solche Ehe unter  allen Umständen durch Richterspruch zu vernichten.  Selbstverständlich kann aber das Gericht durch Dekret  Änderungen vornehmen, da der promotor nicht über dem  Gerichte steht. Ebenso selbstverständlich ist, daß der de-  fensor von sich aus neue Gesichtspunkte zur Aufrecht-  erhaltung der Ehe hinzufügen darf. — In denjenigen  Diözesen, in welchen ein und dieselbe Person promotor  und defensor ist, muß selbstverständlich ein besonderer  defensor bestellt werden, wenn der promotor einen Ehe-  nichtigkeitsprozeß ex officio durchführt (art. 36).  c) Wenn ein klagberechtigter Ehegatte anklagt we-  gen eines impedimentum natura sua publicum, so führt  er selbst den Prozeß durch. Wenn er aber auf den Pro-  zeß verzichtet oder sich darum nicht mehr kümmert, eine  Dispens von dem impedimentum nicht möglich ist oder  nicht gegeben zu werden pflegt, oder aber, wenn die Dis-  pens zwar möglich ist, aber bereits bürgerliche Scheidung  erfolgt ist, eine Gültigmachung der Ehe absolut ausge-  schlossen ist, so nimmt der promotor den Prozeß auf, um  diese Ehe nichtig zu machen. Unter solchen Umständen  würde die Aufrechterhaltung einer solchen Ehe schweres  Ärgernis bereiten, dessen Beseitigung die salus publica  der Kirche erfordert. Vgl. art. 91 $ 2. Ebenso die deut-  sche Z. P. O. 8 634.  d) Wenn der promotor anklagt auf Antrag, auf Grund  einer vorangehenden Denunziation, so besteht bei einzel-  nen bischöflichen Gerichten eine Meinungsverschieden-  heit, ob er diesen Prozeß auch durchführen müsse, oder  aber, ob er durch seine Anklage den Prozeß bloß in  Gang zu bringen habe und die  urchführung des Pro-  zesses dem an der Nichtigkeit der Ehe interessierten  Gatten überlassen soll. Wie oben ausgeführt worden ist,  klagt der promotor praevia denuntiatione nur an unter  zwei Voraussetzungen, wenn nämlich ein impedimentum  vorliegt, das nicht natura sua publicum ist, und wenn  der betreffende Ehegatte kein Klagerecht hat. Es erscheint  nun ganz zweifellos, daß in solchen Fällen, wo der pro-  motor praevia denuntiatione anklagt, die an der Nichtig-  keit der Ehe interessierte Partei den Prozeß durchführen  muß. Das Klagerecht ist dem Ehegatten zur Strafe ent-Triebs, 0oSe Blätter zum kanonischen ProzeßB. 4921

des promotor eigenmächtig ahbändern der durch d
ere ersetzen. Das ec. des deiensor wıird 1Iso SE-
radezu verkümmert, der Tavor matrımon11 trıtt zurück,
weıl die Kirche des Seelenheiles der Gläubigen
ein srößeres Interesse aran hat, i1ne solche Ehe unter
allen Umständen durch KRichterspruch vernichten.
Selbstverständlich ann ber das Gericht durch Dekret
Änderungen vornehmen, da der promo(tor nıcht ber dem
(1erichte steht Ebenso selbstverständlich ist, daß der de-
TeNSOT VOoO  — sıch aus NEUE Gesichtspunkte ZU  — Au{frecht-
erhaltung der Ehe hinzufügen darf In denjenigen
Diözesen, in welchen eın und dieselbe Person promo(tor
und defensor ıst, muß selbstverständlich eın besonderer
defensor bestellt werden, wWwWenn der promo(tor einen Ehe-
nıchtigkeıtsprozeß olfic10 durchführt 36)

C) Wenn eın klagberechtigter Ehegatte anklagt
SCNH eines impedimentum natura SU.  <v) publicum, führt

selbst den Prozeß UrCc. Wenn ber aut den Pro-
zeß verzichtet der sich darum nıcht mehr kümmert, eine
Dıispens VO  = dem impedimentum nıcht möglich ist der
nicht egeben werden pflegt, der aber, Wenn die Dis-
PCNS Z W. möglich ist, ber bereıts bürgerliche Scheidung
erfolgt ist, eine Gültigmachung der Ehe absolut SE-
schlossen ist, nımmt der promotor den Prozeß auf,
diese Ehe nıchtig machen. Unter solchen Umständen
\_?yürde '_die_ Aufrechterhaltung einer solchen Ehe schweres
Ärgernis bereiten, dessen Beseitigung die salus publica
der Kırche erfordert. Vgl art 01 Ebenso die deut-
sche 634

Wenn der promo(tor anklagt aqau{f Antrag, aut Grund
einer vorangehenden Denunzılation, besteht bei einzel-
Nnen bischöflichen Gerichten eine Meinungsverschlieden-
heit, ob diesen Prozeß uch durchführen müUusse, der
aber, ob durch seine Ankla den Prozeß bloß in
(Jang Z bringen habe un die urchführung des Pro-
ZCSSES dem der Nichtigkeıit der Ehe interessierten
(Jatten überlassen soll Wıe ben ausgeführt worden ist,
klagt der promo(tor praevia denunti.atione DUr unter
Zzweı Voraussetzungen, WeNnN nämlich eın impedimentum
vorliegt, das nıcht natura Sl  O9 publicum ist, und WeNnNn
der betreffende Ehegatte eın Klagerecht hat. Es erscheint
Nun Sanz zweifellos, daß ın solchen Fällen, der DEO:
motor praevıa denuntıatione anklagt, die der Nichtig-keit der Ehe interessierte Partei den Prozeß durchführen
muß Das Klagerecht ist dem Ehegatten ZUrC Stirafe ent-



© WEenNnnNn selber aktıv un schuldhaft die Nichtig-31 ‚einer Ehebegründet hat. NUuU  m ach der De-
nunzlatıon, die dieser FEhegatte eım promotor eINge-bracht hat, der promotor ach erhobener Anklage uch
noch den Prozeß durchführen müßte, würde C jaeinem solchen Gatten, welchem ZUTC Strafe LUr sein De-
lıkt das Klagerecht entzogen ist, die Mühe und Arbeit des
Prozesses abnehmen., W as ja doch absurd ware. Man
kann uch nıcht sagen, daß, weıl einem solchen schuld-
haiften (GGatten das Klagerecht entzogen ist, ihm U uch
das Prozeßführungsrecht entzogen sSel. Davon steht NIr-
gends etiwas 1m Gesetz, der Gesetzgeber hätte ausdrück-
lich erklären mussen, daß uch das Prozeßführungs-reC entzogen habe Wenn der promo(tor ach CT-
hobener Anklage praevıa denuntiatione uch den Prozeß
durchführen müßte, würde der betreffende Gatte, wel-
cher sıch schwer die Heiliskeit der Ehe veriehlt
hat, 1ın einer besseren prozessualen Sıtuation sıch hefin-
den als der unschuldige (Gatte, da dem promo(tor als Ö1-
tentlicher Amtsperson Sanz andere Miıttel ZUTC Herbei-
schaffung NO  — Beweisen ZUrFr Verfügung stehen als einer
Privatperson. Als nalogon sSe1 terner angeführt, daß
der defensor, welcher egen das Nichtigkeitsurteil der

Instanz VON mits WELCN, durch das (zesetz CZWUNSCH,jerufung die IT nstanz einlegt (C 9 den Prozeß
ıIn der Berufungsinstanz bloß ın Gang bringt, dieser de-
1eNSOor hat in dem Berufungsverfahren überhaupt nichts
mehr Lun, ist Iso nıicht etiwa Berufungskläger, daß
den Prozeß ın der IT nstanz durchführen müßte Der
Gatte, welcher die Nichtigkeit beantragt hat, legt
das Nichtigkeitsurteil selbstverständlich keine Berufung
e1in, da das Urteil Ja seinem Antrage entspricht. Der
ere (zatte kann, WEeNnN sich durch das Nichtigkeits-urteil beschwert LUnLt, Berufung einlegen, er ıst annn
Berufungskläger und hat das Berufungsverfahren durch-
zuführen. Wenn DU aber dieser andere (Jatte keine Be-
rufung einlegt, wird der Prozeß iın der I8 nstanz in
(1ang gebrac durch die officio erfolgte erufung des
defensor der nstanz. In diesem Falle führt der KI1ä-
DEr AUuUs der nstanz den Prozeß auch ın der IL Instanz,
da iıhm das eine Nichtigkeitsurteil nıichts nüutzt, viel-
mehr ein zweıtes, gleichförmiges Urteil haben mu End-
lich weiıst die Eheinstruktion selber 1m art au{fi UNSeETC
These 1n. Hier wird esa daß, wenn der promo(torauft Denunzilation eiINes niıcht klagberechtigten (Jatten
anklagt, dieser (zatte sich einen dvokaten bestellen



annn Damiıt ISt angedeutet, daß dieser Gatte 4AaUC dı
anderen prozessualen Akte, welche N ProzeßpartCI

SsSCIHNl
zustehen, setizen kann, wıe Herbeischaffung von Beweli:-

Aus diesen Darlegungen folgt, wenn die Ehe-
eine Ehe A damıiıtinstruktion sagt Der promotor kla

och nıchts gesagt ist ber die Durchführung des Pro-
Z6eSSCS. Diese geschieht durch den promo({tor oIfic10,
WEn die salus publica ın (jefahr ist, durch die Partel,
WEeNnNn bloß das bonum prıvatum der Partei au{f dem
Spiele steht

Die ota hat 1n einem och nıcht 1im Druck veröli-
fentlichten, mMIr prıvatım bekannt gewordenen, Urteile
VO 1936 sıch der oben vorgeiragenen Ansicht
bekannt.

Ks ist ben SEeESa worden, der promotor,
eın nıcht klagberec tigter Ehe te seine Ehe de-klnunzıert, den Prozeß durch seine ase bloß 1n Gang

ZU bringen hat, während die Durchführung des Prozesses
dem betreffenden Gatten überlassen bleibt. Dem ist 1er
och hinzuzufügen, daß der promotor be1 der Durchfüh-
Fung eines solchen Prozesses ach seinem Ermessen mıt-
wirken kann, da das Interesse der Kirche erfordert, daß
eine tfaktisch bestehende, rechtlich aber ungültige Ehe
auch wıirklich LÜr nıchtig erklärt werde. Diese Mitwiıir-
kung des promotor liegt dem art ugrunde, g...
sagt wiırd, daß, WEeNn der promo(tor seine Anklage zurück-
zıieht der das Gültigkeitsurteil des Gerichts keine
Berufung einlegt, das Amt des VO  z dem Ehegatten be-
stellten dvokaten VO  — selber erlischt. Hier ıst Iso der
Hall vorgesehen, daß dem promotor das Urteil des (ze-
richts zugestellt wird un die Möglichkeıt erhält,
Berufung einzulegen. Legt keine Berufung e1n, S ist
die Wirkung die gleiche WI1e bel der Zurückziehung der
Anklage, iedem weıteren Eheprozeß ıst der Boden
entzogen. ber die der Mitwirkung ist nichts
Man geht wohl nıcht fehl, WEeNnNn INa  } daß dem PFO-
motor die KEinsicht der Akten gestattet ist, die eilnhnahme

Verhör der Partelıen und Zeugen, ellung von An-
irägen und gutachtlichen Außerun ähnlicher Weise
ist die Mitwirkung des Staatsanwaltes bei Eheprozessen
1n der deutschen Zivilprozeßordnung edacht, nicht
der Staatsanwalt VOoNHn mts die age erhebt, SON-
ern eın egatte den anderen klagt Staat un
Kirche haben eın starkes öffentliches Interesse dargn;



4924O  E  424  Tr1ebs, Lose’  Blätter zum kanonischen Prözeé.  A  daß eine Eh—e nicht ohne Grund für nichtbestehend oder  nichtig erklärt werde, aber auch, daß eine nichtbeste-  hende oder nichtige Ehe nicht aufrecht erhalten werde.  Im staatlichen Eheprozeß ist der Staatsanwalt der Ver-  treter dieses doppelseitigen öffentlichen Interesses des  Staates, im kirchlichen Eheprozeß wird das diesbezüg-  liche öffentliche Interesse vertreten durch zwei Amts-  personen: durch den promotor und durch den defensor.  19. Was die höhere Instanz. anbelangt, so ist folgen-  des zu bemerken. Hat der promotor ex officio in der  I. Instanz angeklagt, so ist er die eine Prozeßpartei, Ge-  genpartei sind die beiden Ehegatten. Daraus folgt, daß  er das Berufungsrecht hat und als Berufungskläger in der  höheren Instanz den Prozeß durchführt. Hat der promo-  tor in der I. Instanz bloß auf Denunziation hin angeklagt,  so kann er auch Berufung einlegen; legt er keine ein, so  ist nach obigen Ausführungen (n 18) dem weiteren Ehe-  prozeß jeder Boden entzogen. Der nicht klageberechtigte  Ehegatte kann selbständig keine Berufung einlegen; denn  das würde bedeuten, da  er zwar in der ersten Instanz  nicht klagen kann, aber in der höheren Instanz als Be-  rufungskläger auftreten kann. Diese Annahme wider-  spricht dem art. 35 8 1n 2.  20. Der oberste Gerichtsherr für die ganze Kirche  ist der Papst, der Bischof ist in Unterordnung unter den  Papst Gerichtsherr in seiner Diözese. Wenn daher die  zuständige römische Zentralbehörde, welche den Papst  vertritt, oder der Bischof auf Grund einer Denunziation  oder der fama hin die Überzeugung gewinnt, daß die sa-  lus publica der Kirche in Gefahr ist, so erhält der zu-  ständige promotor den Auftrag, eine Ehe anzuklagen,  d. h. gegen die beiden Ehegatten die Anklage zu erheben.  Ausschlaggebend ist also hier das behördliche, verant-  wortliche Ermessen, ob in dieser Sache „bonum publi-  cum in discrimen vocari potest‘“ (c 1586). Der promotor  ist Justizverwaltungsbeamter des Bischofs, hat also des-  sen Auftrag durchzuführen. Das zuständige Konsistorium  hat den Prozeß zu führen, ohne über Zulassung oder Ab-  weisung der Klage zu befinden. Auf diese  eise kann  im Notfalle auch, abgesehen von den impedimenta in  art. 38 und 39 der Instruktion der promotor ex officio  zur Anklage kommen. Vgl. Triebs, Eherecht S. 750.O  E  424  Tr1ebs, Lose’  Blätter zum kanonischen Prözeé.  A  daß eine Eh—e nicht ohne Grund für nichtbestehend oder  nichtig erklärt werde, aber auch, daß eine nichtbeste-  hende oder nichtige Ehe nicht aufrecht erhalten werde.  Im staatlichen Eheprozeß ist der Staatsanwalt der Ver-  treter dieses doppelseitigen öffentlichen Interesses des  Staates, im kirchlichen Eheprozeß wird das diesbezüg-  liche öffentliche Interesse vertreten durch zwei Amts-  personen: durch den promotor und durch den defensor.  19. Was die höhere Instanz. anbelangt, so ist folgen-  des zu bemerken. Hat der promotor ex officio in der  I. Instanz angeklagt, so ist er die eine Prozeßpartei, Ge-  genpartei sind die beiden Ehegatten. Daraus folgt, daß  er das Berufungsrecht hat und als Berufungskläger in der  höheren Instanz den Prozeß durchführt. Hat der promo-  tor in der I. Instanz bloß auf Denunziation hin angeklagt,  so kann er auch Berufung einlegen; legt er keine ein, so  ist nach obigen Ausführungen (n 18) dem weiteren Ehe-  prozeß jeder Boden entzogen. Der nicht klageberechtigte  Ehegatte kann selbständig keine Berufung einlegen; denn  das würde bedeuten, da  er zwar in der ersten Instanz  nicht klagen kann, aber in der höheren Instanz als Be-  rufungskläger auftreten kann. Diese Annahme wider-  spricht dem art. 35 8 1n 2.  20. Der oberste Gerichtsherr für die ganze Kirche  ist der Papst, der Bischof ist in Unterordnung unter den  Papst Gerichtsherr in seiner Diözese. Wenn daher die  zuständige römische Zentralbehörde, welche den Papst  vertritt, oder der Bischof auf Grund einer Denunziation  oder der fama hin die Überzeugung gewinnt, daß die sa-  lus publica der Kirche in Gefahr ist, so erhält der zu-  ständige promotor den Auftrag, eine Ehe anzuklagen,  d. h. gegen die beiden Ehegatten die Anklage zu erheben.  Ausschlaggebend ist also hier das behördliche, verant-  wortliche Ermessen, ob in dieser Sache „bonum publi-  cum in discrimen vocari potest‘“ (c 1586). Der promotor  ist Justizverwaltungsbeamter des Bischofs, hat also des-  sen Auftrag durchzuführen. Das zuständige Konsistorium  hat den Prozeß zu führen, ohne über Zulassung oder Ab-  weisung der Klage zu befinden. Auf diese  eise kann  im Notfalle auch, abgesehen von den impedimenta in  art. 38 und 39 der Instruktion der promotor ex officio  zur Anklage kommen. Vgl. Triebs, Eherecht S. 750.Triebs, Lose Blätter ZU kanonischen Prozeß.
daß 1ne Ehe nıcht hne Grund 1ür nıchtbestehend der
nıchtig erklärt werde, aber auch, daß eine nıchtbeste-
hende der nıchtige Ehe nıicht auifirecht erhalten werde.
Im staatlichen EKheprozeß ist der Staatsanwalt der Ver-
treter dieses doppelseitigen öffentlichen Interesses des
Staates, E kirchlichen Eheprozeß wIird das 1esbezüg-lıche ölfentliche Interesse vertreten durch ZWel mts-

durch den promotor un durch den defensor.
Was die höhere Instanz anbelangt, ist folgen-des bemerken. Hat der promotor olficiıo In der

nstanz angeklagt, ist die eine Prozeßpartei, Ge-
genparteı SIN  d die beiıden Fhegatten. Daraus folgt, daß

das Berufungsrecht hat un als Berufungskläger In der
höheren nstanz den Prozeß durchführt. Hat der O-tor 1n der Instanz bloß qu{i Denunziation hin angeklagt,kann uch Berufung einlegen; Jegt keine e1in, S:
ist ach obiıgen Ausführungen (n 18) dem weıteren Ehe-
prozeß jeder Boden entzogen. Der nıcht klageberechtigteFEhegatte annn selbständi keine Berufung einlegen; ennn
das würde bedeuten, da ZWar in der ersten nstanz
NnıC klagen kann, ber ın der höheren Instanz als Be-
rulungskläger quifitreten ann. Diese Annahme wıder-
spricht dem art 35

Der oberste Gerichtsherr für die n Kırche
ist der Papst, der Bischof ist 1ın Unterordnung unter den
Papst Gerichtsherr ın seiner Diözese. Wenn daher die
zuständige römische Zentralbehörde, welche den Papstvertritt, der der Bischof qu{i (ırund einer Denunziation
der der Lama hıin die Überzeugung gewinnt, daß die
lus publica der Kirche In Gefahr ist, erhält der
tändige promo({tor den Auftrag, eine Ehe anzuklagen,die beiden FEhegatten die Anklage erheben.
Ausschlaggebend ist Iso ler das behördliche, verant-
wortliche Ermessen, ob in dieser Sache „bonum publı-
Cu 1ın diserimen VvOoCcCarı potest” (C Der promotorıst Justizverwaltungsbeamter des Bischofs, hat Iso des-
SCH Auftrag durchzuführen. Das zuständige Konsistorium
hat den Prozeß iühren, hne ber Zulassun der Ab-
welsung der Klage Zu befinden. Auf diese else annn
1m Notfalle auch, abgesehen VO  a den ımpedimenta 1n
art un der Instruktion der promotor officıo0
ZUFLC Anklage <£<oOommen. Vgl Timebs, Eherecht 750


